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Vorentwurf GSD 

Gesetz zur Änderung des Jugendgesetzes 

vom ... 

Betroffene Erlasse (SGF-Nummern): 

Neu: – 

Geändert: 835.5 

Aufgehoben: – 

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg 

nach Einsicht in die Botschaft 2025-DSAS-28 des Staatsrats vom ...; 

Auf Antrag der Direktion für Gesundheit und Soziales, 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass SGF 835.5 (Jugendgesetz (JuG) vom 12.05.2006) wird wie folgt 
geändert: 

Art.  14a  (neu) 

Freiburger Jugendsession 

1Der Staat organisiert alle zwei Jahre eine Freiburger Jugendsession (FJS). 

2Er stellt die für die Organisation der FJS erforderlichen Mittel bereit und wirbt 
bei Jugendlichen für die Veranstaltung, insbesondere an den Schulen und Be-
rufsschulen des Kantons. 

3Zur Unterstützung der Organisation kann er ein Organisationskomitee einset-
zen. 

4Die für die Kinder- und Jugendpolitik zuständige Direktion und ihr speziali-
siertes Amt gewährleisten den Betrieb der FJS. 

https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/835.5
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5Die aus der FJS hervorgehenden Anträge oder Empfehlungen werden dem 
Grossen Rat unterbreitet. 

II. 

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt. 

III. 

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt. 

IV. 

Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem Fi-
nanzreferendum. 

Der Staatsrat bestimmt das Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes. 

 
 
[Unterschriften] 

 


